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DISKUSSION UM DAS NEUE EHERECHT

ade fortschrittlichkeit
Die ganze Diskussion um das neue
Eherecht, das dasjenige von 1907 ersetzen
soll, nahm eigentlich einen vielversprechenden

Anfang. In einem ersten
Vorentwurf — den eine Expertenkommission
bis 1976 erarbeitet hatte — war der
Gedanke der Gleichberechtigung von
Mann und Frau in vielen Punkten
durchgesetzt. Wenn auch nicht alle Forderungen,

die fortschrittliche Frauen an ein
neues Eherecht stellen, darin verwirklicht
waren (z.B. Bürgerrecht der Frau), so
gingen ün Text doch einige Formulierungen

über das herkömmliche Mass an
"Leisetreten" hinaus. Dieser Vorentwurf
kam nun also 1976 in die Vernehmlassung;

interessierte Organisationen und
Parteien nahmen SteUung dazu. Emsige
Juristen und (hoffentlich auch) Juristinnen

vermanschten die verschiedenen
Meinungen zu einem Entwurf, der 1981 im
Ständerat erstmals diskutiert wurde. Als
grosser Unterschied zwischen Vorentwurf
und Entwurf fallt zunächst auf, dass nun
sehr häufig der Satz "im Blick auf das
Wohl der ehelichen Gemeinschaft" zu
lesen ist, ein Wischi-Waschi also, je nachdem

auszulegen. Ein solches Eherecht ist
ja schüessÜch nicht etwas für jung
verliebte Brautpaare, auch das Durchschnitts-

ehepaar wird das Eherecht kaum zur
Bettlektüre wählen. AktueU werden diese
"Rechte und Pflichten" erst, wenn in der
Ehe Probleme auftauchen, die höchstens
noch vor dem Richter gelöst werden
können. Und genau dann wird dieser
unscheinbare Satz "im Blick auf das Wohl
der ehelichen Gemeinschaft" äusserst
wichtig. Wenn es z.B. um die gemeinsame
Wohnung geht, so wird vor dem Richter
wohl der Ehemann recht bekommen,
schliesslich muss er seinen Wohnsitz nach
seinem Arbeitsplatz richten — und das
ist doch sicher immer "zum Wohl der
eheüchen Gerne inschaft"!
Im Ständerat nun wurde weiter an der
Essenz des ursprünglichen Papiers
gezerrt. Das Recht auf eine Art Lohn des
im Haushalt arbeitenden Partners wurde
gestrichen; jetzt ist nur noch von einem
Taschengeld die Rede, falls das
Einkommen des erwerbstätigen Partners dies
erlaubt. Und ein weiterer wichtiger Punkt
fiel unter den Tisch: die gemeinsame
Kündigung der Wohnung. Jetzt kann wie
früher die Wohnung selbst-Herr-lich im
AUeingang gekündigt werden, das Haus
verkauft etc., der andere Partner kann
höchstens in HärtefäUen Klage einreichen.
Einen entscheidenden Rückzieher machte

der Ständerat auch beim Familiennamen.
War im Entwurf ein wenn auch schlechter

Kompromiss noch vorhanden, so soU
nach Ständerat weiterhin der Name des
Mannes der Familienname sein, ausser
wenn "achtenswerte Gründe vorliegen"!
Ein kleines Zückerchen hielt der Ständerat

uns Frauen doch noch unter die Nase :

Wü vertieren unser Bürgerrecht bei der
Ehe nicht mehr. Juhui? Auch hier wird in
der Praxis das Bürgerrecht des Mannes
entscheidend sein, die Frau ist dann ja
Doppelbürgerin. Und ihre ursprüngliche
Bürgergemeinde wird allfäUige Pflichten
wohl sehr gerne an die andere Gemeinde
abschieben.

AUes in aüem soU nach Ständerat also
vieles beim Alten bleiben. Zwar ist der
Mann nicht mehr "Haupt der Familie",
die Frau nicht mehr per Dekret für den
Haushalt zuständig. Mit diesen beiden
Korrekturen scheint der Ständerat aber
bereits zufrieden zu sein weitere Fakten
ün Hinblick auf Gleichberechtigung
müssen mit der Lupe gesucht werden.
Dann dürfen wir auch nicht vergessen,
dass der Nationalrat den Entwurf zu
einem neuen Eherecht auch noch diskutieren

muss — und schliesslich droht noch
ein Referendum. FaUs dann in 20 Jahren
dieses verstümmelte Eherecht endlich
gelten wird, leben wir aber schon längst
in einer feministischen GeseUschaft. Ja-
woUl!

Veronica Schaller

Die "EMANZIPATION" macht Werbung für sich selbst: Welche Leserin (vielleicht auch: welcher Leser) kennt
Frauen, die unsere Zeitung noch nicht abonniert haben und die sich vielleicht für sie interessieren? Gebt uns doch
hier die Adressen von Euren Bekannten an, wir werden ihnen dann eine Probenummer unserer Zeitung schicken.
Ausgefüllte Talons einsenden an: "EMANZIPATION", Postfach 187, 4007 Basel. Merci!

NAME ADRESSE.

NAME ADRESSE.

NAME ADRESSE.

Neu im Sonderangebot erhältlich: Jahrgang Nr. 6 der "EMANZIPATION" (erster Jahrgang des rosa Magazins). Die
Nummern 2 bis 10 für Fr. 15.- (inkl. Porto). Nummer 1 ist leider vergriffen, von den Nummern 5, 9 und 10 ist nur
noch eine beschränkte Anzahl vorhanden. Schreibt deshalb auf Eure Bestellung, ob Ihr evtl. auch mit einem
unvollständigen Jahrgang zufrieden wärt.
Bestellungen Sammelband Jahrgang 6, Nr. 2 bis 10 an: Sekretariat OFRA-Basel, Lindenberg 23, 4058 Basel.
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